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Geleit. — Luftschutzmassnahmen : Zivilschutz. Gedanken zur kombinierten Uebung am 24./25. November 1954 in Luzern. Die heutigen Angriffsmittel, ihre Wirkung und

Bekämpfung. — Moderne Angriffsmittel : Wirkungen der Atombombe. Wasserstoff- und Kobaltbomben. — Verteidigung : Radar. Die Genietruppen. — SLOG.

Geleit
Mit diesem Heft tritt die «Protar», die fortan den Untertitel «Schweizerische Zeitschrift für Zivilschulz» führt,

in ihren 21. fahrgang ein. Ihre Zielsetzung hat sich in den 20 fahren ihres Bestehens kaum wesentlich geändert.
Selbstverständlich musste sie sich gegenüber der gewaltigen Entwicklung der zerstörenden Wirkungen, denen die

Zivilbevölkerung ausgesetzt ist, aufgeschlossen enveisen und die Probleme von den neuesten Gesichtspunkten aus

behandeln. — Im November des letzten fahres wurde als Nachfolger des 1945 aufgelösten Schweizerischen

Luftschutzverbandes der Schweizerische Bund für Zivilschutz gegründet, der in grosser Auflage ein eigenes Organ
«Zivilschutz» herausgibt. Diese Veröffentlichung soll die Belange des Zivilschutzes, wie sie jeder Bürgerin und

jedem Bürger geläufig werden müssen, behandeln und damit ihren Wirkungsbereich im ganzen Volke haben.

Damit kehrt die «Protar» zu ihrer eigentlichen Aufgabe einer Fachzeitschrift zurück, die vornehmlich dem

Kader der Luflschutztruppen und der zivilen Schutzorganisationen dienen soll. Da zivile und militärische

Schutzformationen in enger Zusammenarbeit vorgehen müssen, wird sie jederzeit den Problemen beider Organisationen
ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Sie wird sich auch technischen und taktischen Fragen zuwenden und damit der

ausserdienstlichen Weiterbildung der Kader dienen. Der Inhalt der «Protar»-Hefle wird umso interessanter

gestaltet werden können, je mehr sich die Offiziere der Luftschulztruppen und die leitenden Funktionäre der zivilen

Formationen dazu entschliessen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Form von Artikeln der Redaktion zur

Verfügung zu stellen. — Es ist gegemvärtig eine Redaktionskommission, die talkräftig zur Ausgestaltung der

«Protar» beitragen wird, in Bildung begriffen. Wir werden auf die Zusammensetzung und die Aufgaben dieser

Kommission zurückkommen. _Redaktion.

Luftschutzmassnahmen

Zivilschutz5

Um den Zweck und das Ziel des Zivilschutzes
erkennen zu können, müssen der Zweck und das Ziel
der auf die Bevölkerung gerichteten Angriffe be-

betrachtet werden. Zweck dieser Angriffe ist die Brechung
der moralischen und materiellen Widerstandskraft und
das Ziel ist die Aufgabe des Widerstandes. Es handelt
sich hier um ein strategisches Kriegsziel und in der

Hauptsache um einen Angriff auf die Menschen und

* Einleitendes Referat von Herrn Oberstbrigadier Münch
am Eidg. Kurs für Kantonsinstruktoren der Ortschefs Luzern.

um einen Angriff auf das Leben. Der Zweck des

Zivilschutzes ist die Ergreifung von wirksamen Gegen-
massnahmen zur Aufrechterhaltung der moralischen
und materiellen Widerstandskraft und das Ziel ist die

Aufrechterhaltung des Widerstandes. Es handelt sich

hier um den Schutz der Menschen und um die
Aufrechterhaltung des Lebens über die Katastrophe hinweg.

Die Kriegserfahrungen zeigen mit aller Deutlichkeit,

dass die grössten Verluste durch diejenigen
Schäden entstehen, die sich selbst ausbreiten, nämlich
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